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BETREFF  Ihre Bitte um Vermittlung bzgl. Ihres IFG-Antrags „Polizeiliche Anhörung von (Opfer-) 
Zeugen mit geistiger Behinderung“ [#199610] bei der Deutschen Nationalbibliothek 
 

BEZUG  Ihre E-Mail vom 19. April 2021 
 

 

█████████████████▍

ich danke Ihnen für Ihre E-Mail vom 19. April 2021, mit welcher Sie den Bundesbeauftrag-
ten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) um Vermittlung bezüglich Ihres 
Antrags vom 31. März 2021 auf Informationszugang bei der Deutschen Nationalbibliothek 
(DNB) gebeten haben. Jeder kann nach § 12 Abs. 1 des Informationsfreiheitsgesetzes des 
Bundes (IFG) den BfDI anrufen, wenn er sein Recht auf Informationszugang als verletzt an-
sieht. Bitte beachten Sie, dass die Anrufung des BfDI etwaige Rechtsbehelfsfristen in einem 
IFG-Verfahren weder hemmt noch unterbricht.  

Sie haben vorgetragen, dass Ihre Anfrage von der DNB nicht innerhalb der Frist beantwor-
tet wurde. Wie ich dem bei der Onlineplattform Frag den Staat veröffentlichten Vorgang 
entnehmen konnte, hat die DNB Ihnen allerdings zwischenzeitlich am 30. April 2021 ge-
antwortet und Ihren Antrag abgelehnt.  

Mit Ihrem IFG-Antrag haben Sie bei der DNB Informationszugang zu einem Buch beantragt, 
welches derzeit frei im Handel erhältlich ist. Die DNB beruft sich auf § 9 Abs. 3 IFG, nach 
dem der Informationszugang abgelehnt werden kann, wenn die begehrte Information in 
zumutbarer Weise aus allgemein zugänglichen Quellen beschafft werden kann. Neben der 
Möglichkeit, das Buch käuflich zu erwerben könne es in den Lesesälen der Deutschen Nati-
onalbibliothek eingesehen werden.   
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen  

bei allen Antwortschreiben unbedingt an.  
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Ich habe mich aktuell davon überzeugt, dass das Werk auf der Internetseite des Verlags für 
Polizeiwissenschaft sowie im Verzeichnis lieferbarer Bücher (buchhandel.de) als bestellbar 
gelistet ist. Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass das Werk auch über kommunale 
oder städtische Bibliotheken ausleihbar sein könnte.  
 
Nach § 4 Abs. 2 des Gesetzes über die Deutsche Nationalbibliothek (DNBG) stehen die 
Bestände der Bibliothek der Allgemeinheit gemäß einer Benutzungsordnung zur 
Verfügung. Nach § 4 Abs. 2 S. 1 DNBG sind die Benutzung der Bestände und die 
Inanspruchnahme der Dienstleistungen der Bibliothek allerdings grundsätzlich 
kostenpflichtig. Ob es sich hierbei um eine spezielle und deshalb vorrangige „Regelung in 
anderen Rechtsvorschriften über den Zugang zu amtlichen Informationen“  im Sinne des  
§ 1 Abs. 3 IFG handelt,  kann hier offen bleiben. Denn im Ergebnis würde auch dies dazu 
führen, dass ein Informationszugangsanspruch nach dem IFG verneint werden muss.  
 
Vor diesem Hintergrund sehe ich keine Ansatzpunkte dafür, die Ablehnung des 
Informationszugangs durch die DNB zu beanstanden. Das Vermittlungsverfahren werde ich 
daher schließen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
▍
███████▍
▍
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